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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Ilja Seifert und der Fraktion der PDS
– Drucksache 14/2214 –

Individuelle Schwerbehindertenbetreuung durch Zivildienstleistende

Viele behinderte Menschen erlangen einen beträchtlichen Teil ihrer selbst-
bestimmten Lebensweise dadurch, dass ihnen Zivildienstleistende assistieren.
Die individuelle Schwerbehindertenbetreuung (ISB) entwickelte sich zu einem
Instrument, das Menschen mit den verschiedensten Behinderungen einer weit-
gehend normalen Teilhabe am Leben der Gemeinschaft näher bringt.

Allerdings werden die Einsatzmöglichkeiten von ISB-Zivildienstleistenden in
den einzelnen Bundesländern recht unterschiedlich gehandhabt. Beispielsweise
arbeiten sie vielerorts im Rahmen der SGB-XI-Sachleistungsabrechnung, wer-
den also quasi als Pflegepersonen angesehen. Andernorts schließen Verwal-
tungsvereinbarungen, Protokollnotizen oder andere länderspezifische Anord-
nungen derartige Einsätze aus.

Das kann zur Folge haben, dass jemand, der aus einem Bundesland in ein an-
deres umzieht, seiner bisherigen Lebensgrundlage – der ständigen Assistenz
durch Zivildienstleistende, die über die Pflegeversicherung als Sachleistung ab-
gerechnet wird – verlustig geht. Der Verweis auf den Sozialhilfeträger, der
nachrangig Kosten übernehmen müsste, birgt mindestens drei Gefahren in sich:
Zum einen widerspricht es dem erklärten Anliegen der Pflegeversicherung,
Kommunen von Sozialhilfeleistungen zu entlasten. Zum anderen – und das
wiegt noch viel schwerer – beschwört das die Gefahr herauf, dass eine schwer-
behinderte Frau bzw. ein schwerbehinderter Mann, die jahrelang bewiesen ha-
ben, dass sie in einer eigenen Wohnung leben und sich den Alltag organisieren
können, aufgrund des Kostenvorbehalts nach § 3a Bundessozialhilfegesetz ins
Heim abgeschoben werden. Schließlich besteht auch die Gefahr, dass eine
„Überbrückungslücke“ entsteht, in der weder die Assistenz durch ISB-Zivil-
dienstleistende gegeben ist, noch dass bereits selbstorganisierte Assistenten zur
Verfügung stünden, die nach dem „Arbeitgebermodell“ entlohnt werden könn-
ten. Diese Zeit – mag die Spanne auch nur wenige Tage betragen – kann kein be-
hinderter Mensch überbrücken, der auf assistierende Hilfe, Begleitung und/oder
Pflege angewiesen ist.

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich für schwerbehinderte Menschen mit ho-
hem Assistenzbedarf daraus, dass der Zivildienst im Zuge der Sparmaßnahmen
der Bundesregierung nicht nur verkürzt, sondern insgesamt verringert werden
soll. So macht z.B. der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge
darauf aufmerksam, dass sich aus diesen Maßnahmen der Bundesregierung er-
gebende „Mehrbelastungen bei den Diensten und Einrichtungen zu Lasten pfle-
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gebedürftiger, kranker und behinderter Menschen oder zu Lasten neuer Kosten-
träger gehen (werden)“ (siehe Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge, Heft 11/99, S. 353).

Zwar gibt es Aussagen der Bundesregierung, dass der ISB-Bereich keine Kür-
zungen erfahren soll, dem stehen aber jetzt schon interne Ankündigungen gegen-
über, dass ggf. mit weniger oder späteren Einberufungen gerechnet werden müsse.
Die Einsatzstellen verfügen aber über einen festen Kreis von Kunden. Diese be-
fürchten jetzt Leistungseinschränkungen durch unbesetzte Zivi-Stellen. Und sie
befürchten, z. B. in Berlin, dadurch zu „freiwilligen“ Leistungsminderungen ge-
zwungen zu werden, so dass sie zukünftig nur noch Geldleistungen der Pflege-
versicherung zur Finanzierung ihrer Zivildienst-Assistenten nutzen können. Das
bedeutet in der Praxis eine Halbierung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Schließlich soll bereits jetzt von verschiedenen Einsatzstellen signalisiert wor-
den sein, dass spätestens ab Mitte des kommenden Jahres auch die Entlassungs-
gelder für die Zivildienstleistenden nicht mehr oder zumindest nicht mehr in vol-
ler Höhe vom Bundesamt für Zivildienst übernommen werden sollen. Das soll
„Einsparungen“ im Verantwortungsbereich des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bringen. Die Anteile, die von den
Einsatzstellen übernommen werden müssten, werden aber unweigerlich wie-
derum auf die Kunden (Klienten, behinderte Menschen) abgewälzt. Derartige
Auswirkungen der Sparmaßnahmen der Bundesregierung laufen den Interessen
von Menschen mit Behinderungen zuwider und stehen somit im Gegensatz zu
dem von der Regierungskoalition formulierten Anspruch, die „Selbstbestim-
mung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen zu fördern“ (Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998, S. 26).

1. In welchen Bundesländern werden Zivildienstleistende nach Kenntnis der
Bundesregierung auf der Grundlage von Sachmitteln der Pflegeversicherung
(SGB XI) für die individuelle Schwerbehindertenbetreuung eingesetzt?

2. In welchen Bundesländern ist dies nicht möglich und auf der Grundlage wel-
cher (Landes-)Bestimmung wird diese Möglichkeit ausgeschlossen?

Der Einsatz von Zivildienstleistenden kann bei Einrichtungen der Individuellen
Schwerstbehindertenbetreuung dann erfolgen, wenn diese nach § 4 des Zivil-
dienstgesetzes als Beschäftigungsstelle für den Zivildienst anerkannt worden sind.

Die Kosten der Zivildienstleistenden werden zum überwiegenden Teil vom Bund
getragen; es erfolgt aber eine Kostenbeteiligung der Zivildienststellen.

Die Zivildienststellen sind in ihrer Wirtschaftsführung völlig selbständig. Es
bleibt ihrer Entscheidung überlassen, wie sie den Einsatz von Zivildienstleisten-
den im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten finanzieren.

Nach dem Recht der Pflegeversicherung können Pflegeleistungen von Zivil-
dienstleistenden im Rahmen der ISB und den dabei praktizierten sog. Arbeitge-
ber- bzw. Assistenzmodellen grundsätzlich nicht als Sachleistung gegenüber der
Pflegeversicherung abgerechnet werden. Die Pflegeversicherung kann in aller
Regel zur Finanzierung von Pflegeleistungen im Rahmen von Assistenz- bzw.
Arbeitgebermodellen nur über das von ihr an die/den pflegebedürftige/n Behin-
derte/n gewährte Pflegegeld – je nach Pflegestufe 400 DM, 800 DM oder 1 300
DM monatlich – beitragen. Eine Abrechnung von Pflegeleistungen als Sachleis-
tungen zu Lasten der Pflegeversicherung ist nur über Einsatzstellen, die einen
Versorgungsvertrag haben, oder im Rahmen der Besitzstandsregelung in § 77
Abs. 1 Satz 4 SGB XI möglich. Beide Möglichkeiten gelten bundesweit. Sach-
leistungen, die Zivildienstleistende erbringen, werden nicht gesondert statistisch
erfasst, sondern sind Teil der Gesamtausgaben für die ambulanten Pflegesach-
leistungen. Im Rahmen der Pflegeversicherung werden auch keine sonstigen
Erhebungen über den Einsatz von Zivildienstleistenden vorgenommen.
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3. Welche Erfahrungen liegen der Bundesregierung mit dem Einsatz von ISB-
Zivildienstleistenden im Bereich der persönlichen Assistenz, der pflegenden
Begleitung, der begleitenden Assistenz, der aktivierenden Pflege (oder wie
immer die Tätigkeit im Einzelnen genannt wird) vor?

a) Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung vor über die Anzahl
und Art der Beschwerden von behinderten Menschen über mangelhafte
Professionalität von ISB-Zivildienstleistenden, die über SGB-XI-Sach-
leistungen bezahlt werden?

b) Was sind die wesentlichen Inhalte der Beschwerden und wie sind diese
aus der Sicht der Bundesregierung zu bewerten?

Der Einsatz von Zivildienstleistenden in diesem Bereich soll es den Schwerst-
behinderten ermöglichen oder erleichtern, in ihrer privaten häuslichen Umge-
bung zu verbleiben und am allgemeinen Leben (Beruf, Freizeit) teilzunehmen. Er
erfolgt unter der Anleitung und Aufsicht der dort tätigen Fachkräfte, deren Arbeit
sie unterstützen und ergänzen.

Die Zivildienstleistenden werden auf diesen Einsatz durch eine vierwöchige ein-
satzbezogene Einweisung und durch eine zweiwöchige fachliche Basisqualifi-
zierung in Lehrgängen vorbereitet.

Da die Zivildienstleistenden sich freiwillig zu diesem besonders schweren und
belastenden Einsatz entscheiden, liegt bei ihnen eine hohe Motivation zu diesem
Dienst vor. Die Schwerstbehinderten nehmen die Hilfen der Zivildienstleisten-
den gerne an. In vielen Fällen entstehen zwischen den Betreuten und den Zivil-
dienstleistenden freundschaftliche Verbindungen, die auch über das Dienstzeit-
ende der Zivildienstleistenden bestehen bleiben.

Beschwerden aus diesem Einsatzbereich sind selten. In der Regel liegt ihnen ein
persönliches Fehlverhalten des Zivildienstleistenden oder des Betreuten zugrunde.

4. Über welche Erkenntnisse verfügt die Bundesregierung hinsichtlich der
Bewertung der Dienstzeit durch diejenigen Zivildienstleistenden, die in der
individuellen Schwerbehindertenbetreuung eingesetzt waren?

In welcher Relation steht nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil
derjenigen Zivildienstleistenden, die diese Zeit eher als Bereicherung der
Lebenserfahrung ansehen, zum Anteil derjenigen, die diese Zeit eher als
verloren ansehen?

Nach eigener Aussage der ISB-Zivildienstleistenden im Unterricht an Zivil-
dienstschulen bewertet der weitaus überwiegende Teil (bis zu 90 %) seine
Dienstzeit als wesentliche Bereicherung der Lebenserfahrung. Der Horizont sei
dadurch entscheidend erweitert und die Wahrnehmung der sozialen Umwelt dif-
ferenzierter und sensibler geworden.

Die vielfältigen Erfahrungen von Zivildienstleistenden in den sozialen Diensten
tragen zu differenzierten Kenntnissen von sozialen Belangen und sozialem En-
gagement unter der männlichen jungen Generation bei.

5. Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass auch bei einer Verkürzung
der Zivildienstzeit das bisherige Niveau an assistierender Begleitung,
Pflege, Betreuung und Anleitung im ISB-Bereich gewährleistet und mög-
lichst sogar ausgebaut wird?

Die Dauer und Qualität der Vorbereitung der Dienstleistenden auf ihre Tätigkeit
in der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung wird im bisherigen Umfang
ungeschmälert beibehalten. Für Aufgaben der Individuellen Schwerstbehinder-
tenbetreuung kommen nur Zivildienstleistende in Betracht, die sich zu diesem
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Einsatz freiwillig melden und deren Einberufung die Dienststelle zustimmt (sog.
Einverständniserklärung).

6. Trifft es zu, dass im Haushalt des BMFSFJ für die Jahre 2000 bis einschließ-
lich 2002 u. a. dadurch Einsparungen erbracht werden, dass die den Zivil-
dienstleistenden zustehenden Entlassungsgelder den Einsatzstellen zukünf-
tig nicht mehr in voller Höhe vom Bundesamt für Zivildienst zugewiesen
werden sollen?

a) Wenn ja: Wie hoch sind die Einsparungen im Bereich des Zivildienstes
für die genannten Jahre

– in absoluten Zahlen,

– im Verhältnis zu den Einsparungen im Haushalt des BMFSFJ,

– im Verhältnis zu den Einsparungen im Bundeshaushalt?

Es trifft zu, dass im Haushalt des BMFSFJ für die Jahre 2000 bis 2002 u. a.
dadurch Einsparungen vorgesehen sind, dass die Entlassungsgelder künftig nicht
mehr in voller Höhe vom Bund getragen werden. Durch eine entsprechende
Änderung des Zivildienstgesetzes, die inzwischen vom Deutschen Bundestag
beschlossen wurde, sollen sich die Zivildienststellen künftig mit 30 % an dem
Entlassungsgeld beteiligen. Dies wird beim Bund zu einer jährlichen Entlastung
in Höhe von 57,2 Mio. DM führen.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsgesetzes stehen die Einsparungen beim Ent-
lassungsgeld im folgenden Verhältnis zu den Einsparungen im Haushalt des
BMFSFJ bzw. im Bundeshaushalt:

b) Wie hoch wird die durchschnittliche zusätzliche Belastung für behin-
derte Menschen sein, denen die Einsatzstellen diese Kosten „durchrei-
chen“? (Bitte Durchschnittswerte pro Monat und pro Stunde, in der ISB-
Leistungen genutzt werden, angeben.)

Die ISB-Zivildienststellen sind in ihrer Wirtschaftsführung eigenverantwortlich.
Die Entscheidung, ob und ggfs. in welchem Umfang sie die hier anstehenden
geringen Kostenerhöhungen für die Zivildienstleistenden an die Betreuten
weitergeben, obliegt somit nur ihnen.

7. Wie will die Bundesregierung die vorgesehenen „Einsparungen“ im Zi-
vildienst gestalten, ohne den selbst formulierten behindertenpolitischen
Anspruch in Frage zu stellen, Selbstbestimmung und gleichberechtigte
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu fördern?

Es ist nicht erkennbar, dass es zu einer Verschlechterung der Lage der Schwerst-
behinderten in Deutschland durch die Einsparmaßnahmen im Zivildienst kom-
men wird.

HH-Jahr Anteil an den
Einsparungen im

HH-BMFSFJ

Anteil an den
Einsparungen im

HH-Bund

2000 6,5 v. H. 0,4 v. H.

2001 5,3 v. H. 0,3 v. H.

2002 4,5 v. H. 0,3 v. H.


